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Berechnen Sie den N-Düngebedarf zu Mais rechtzeitig für Ihren Standort! 
Der berechnete Düngebedarf gilt für alle Ertragsbereiche. 

- Alle Zahlen in kg/ha N - 
Extrembeispiele für 

Standorte mit 
sehr  

niedrigem 
sehr 

hohem  

Hier die Werte für Ihre 
Flächen eintragen 

  Folgende Faktoren sind zu 

  berücksichtigen: 
Nachlieferungs-  

vermögen 1 2 3 4 

1. Nmin-Sollwerte für Ende Mai/Anfang Juni       

niedrig 200 200      

mittel 190       

 In Abhängigkeit vom Nachlieferungsver-
mögen des Standortes  

 

Einstufung nach Ihren Erfahrun-
gen 

hoch 180  180 

    

        minus N-Angebot aus dem Bodenvorrat bis Ende Mai/Anfang Juni 

 [-]     
     

 

2. Nmin-Gehalt Ende März/Anf. April (0-60 cm) 
eigene Untersuchungen oder im Wochenblatt ver-
öffentlichte Richtwerte können verwendet werden 

- 20 - 50 

    

[-] niedrig 10 - 10      
 mittel 30       

 

3. N-Nachlieferung des Bodens im April 
und Mai 
(Einstufung wie in 1) hoch 50  - 50     

[-] ohne 0 0      
 niedrig 20       

 mittel 40       

 

4. N-Freisetzung aus der Gründüngungs-
Zwischenfrucht 
(je nach Aufwuchs) 

sehr gut  60  - 60     

[=] 5. Berechneter N-Düngebedarf 170 20     

[-] 6. N-Versorgung aus Unterfußdüngung - 36 - 18     

[=]     
 

7. Restlicher N-Düngebedarf 
z.B. für Gülle oder für andere Stickstoffdünger 134 2     

Zur Ertragssicherung sollten Sie das N-Angebot im 4- bis 6-Blatt-Stadium (Ende Mai/Anfang Juni) stich-
probenartig durch Nmin-Untersuchungen überprüfen! 

Ein Nachdüngungsbedarf besteht nur dann, wenn der Sollwert (s. Punkt 1) zusammen aus dem Nmin-Wert Ende 
Mai/Anfang Juni (0 bis 60 cm) und der N-Menge aus der Unterfußdüngung nicht erreicht wird. 
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Erläuterungen zum Berechnungsschema:  
 
Zu Punkt 1: Die N-Sollwerte entsprechen den pflanzenverfügbaren N-Mengen, die der 
Mais für eine optimale Ertragsbildung bis etwa Mitte Juni im Boden zur Verfügung ha-
ben soll. Je höher das Nachlieferungsvermögen, um so niedriger der Sollwert, da im 
weiteren Verlauf der Vegetation im Juli/August mit entsprechend höherer N-Mineralisa-
tion zu rechnen ist. Sollwert 200 gilt z.B. für Marktfruchtbetriebe mit langfristig relativ 
niedrigem N-Düngungsniveau, Sollwert 180 dagegen für veredlungsintensive Betriebe 
oder für ehemalige Grünlandflächen.  
Zu Punkt 2: Der Nmin-Vorrat Ende März/Anfang April schwankt je nach Niederschlags-
menge im Winterhalbjahr, Bodenart und Vorfrucht. Richtwerte werden jedes Jahr An-
fang April veröffentlicht.  
Zu Punkt 3: Das N-Nachlieferungsvermögen des Standortes steht in einem engen 
Zusammenhang mit der langjährigen Düngungsintensität. Deshalb wird in Punkt 4 die 
gleiche Einstufung verwandt wie in Punkt 1.  
Zu Punkt 4: Die N-Freisetzung aus Gründüngung ist abhängig von der Masse des 
Aufwuchses und somit von der in der Biomasse gespeicherten N-Menge. 
Zu Punkt 5: Nach Abzug des N-Angebotes aus dem Bodenvorrat bis Ende Mai/Anfang 
Juni vom N-Sollwert ergibt sich der berechnete N-Düngebedarf, um den Sollwert zu 
erreichen.  
Zu Punkt 6: Sofern eine Unterfußdüngung vorgesehen ist, muss diese berücksichtigt 
werden.  
Zu Punkt 7: Der N-Düngebedarf entspricht dem Restbedarf, der nicht aus dem Boden-
vorrat gedeckt werden kann. 
 
Zur Nmin-Untersuchung Ende Mai/Anfang Juni: 
 
Die Nmin-Untersuchungen helfen, Ertragsrisiken zu vermeiden, die sich aus einer 
eventuell falschen Einstufung der Schätzgrößen ergeben können. Ob eine Nachdün-
gung erforderlich ist, lässt sich folgendermaßen berechnen: 
 Sollwert (s. Punkt 1) 
 -   Nmin-Gehalt Ende Mai (0 - 60 cm) 
 -   N-Menge aus der Unterfußdüngung 
 =  Nachdüngungsbedarf 
Der Unterfußdüngestickstoff muss hier gesondert angerechnet werden, weil er im Nmin-
Wert (Probenahme zwischen den Maisreihen!) nicht enthalten ist. 
 


